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3. Bebusteroentil für SSafferftoff.
4. Bebugieroentil für glafchewAgelplen (®iffou§), mit

f^mebif^em Anfdjlujj.
5. Bebujieroentil für ®iffou§ mit BügeHAnfchlufj.
6. ©rfahteile.

öertcHiwmt.
S(hweigetifd!*l>eutfche ©infuljrôe?c|rSttÏMt0ett. Bad)

bem fchweigerifch'beutfchett ißrotofoE über bie ©infuljrbe*
fdjränlungen oom Booember 1924 ift jebe§ ber beiben
Sär.ber oerpflichtet, fpätefieng oom 30. September 1925
ab, bem anbern Sanbe gegenüber auf bie eimftmeilen
»noch aufregt erhaltenen ©infuhrbefchränlungen ju oet*
jid^ten unb bie ©tnfuljr au§ bem anbern Sanbe non
jebem BewiEigunggoerfahren grunbfä^ticti freiguftetten.
fite Bereinbarung îann aber auch oom 31. $uti an
jebergéit mit grift »an gwet Monaten gefünbigt werben
uttb bie Künbigung ift ferner oorgefeljen, wenn über
3oHert)öf)ungen beg einen Tetlg, bie geeignet finb bem
»anbern feil gegenüber einfuhrhinbernb ju wirken unb
bie gum ©egenftanb non Befprechungen gu machen finb,
eine ©tnigung nicht erfolgen lann. 9ßie nun nerlautet,
|at bie beutfc|e Regierung ben formellen SBunfch ge»

äußert, einzelne ©infuhrbefchränlungen über
bag Tatum beg 30. September hi«au§ noch
»weiterhin aufrecht gu erhalten, unb auch fei*
teng ber Schweig ift ber gleiche SBunfch sum Aug*
brucE gebraut worben. ©g ift bemnadj bamit gu tech=

nen, bafj neue Befprecljungen ftattfinben werben, ©ine
Künbigung bei Abfommeng ift non ïeiner Seite erfolgt.

SBittdeuropSif^e SEÖtrtfchaftStaßttng. 8ur Seit ber
SBiener fperbftmeffe finbet in SBten am 8. unb
9. September eine mitteleuropäifche SBirtfcijaftgtagimg
ftatt. ®er ßwetf ber Berfammlung ift, gegen bie herr*
jcbenbe europäifdje |)anbelg* unb S8$irtf<haftgpolitil, bie
burch geftfelpmg höhet SchühgöEe gu einer lünftlichen
Unterbtnbung natürlicher ^janbelgbegiehungen führt, Stel=
lung ju nehmen. ®ie Schaben biefer Söirtfchaftgpolttil,
bie Teuerung, oerfchlechterte Sebenihaltung, Arbéitgtofig*
leit, Ueberfteuerung sur golge hat, follen in aller 0effent=
lichlett sur Spraye ïommen. ®ie £agung wirb fi<h im
einseinen befdjäftigen mit ber SBirfung bei SBirtfcijaftg*
Megei (SchuhgöEe) auf bie ©rseugungiloften, auf Sebeng*
mtttelpreife, Söhne unb ©ehälter, Arbettgmarft, Kapitals*
bilbung, auf bie Konlurrengoerhältniffe ufw. Augge*
fhloffen non ber Tagung ift jebe "Ixt politifcher Kunb*
gebung; ebenfowenig foE wirtfc|aftllcher Babifaligmug
Sum Augbruct kommen ; bie möglichfte Schonung befte*
lenber Qntereffen ift ©titnbfah ber Tagung. Slli Ber*
treter ber Tagung in ber Sdjwelg amtet ber gefdjäftg*
fü|renbe Sekretär ber öfterreic|iWen fpanbelêfammer in
ber Schweis, ®r. Btaj Smoleniti, 3ärich. ®er
Slufruf bei oorberettenben Komiteeg ift non beutfdjen,
öfterreichifdhen, engltfdjen, hoEänbifdhen, tfd^e^ifc^err, ita*
henifdhen Vertretern non Qnbufirte unb Raubet unb ber
Biffenfdhaft untersetchnet. Au§ ber Schweis geic^net
§err ®r. ©urti, gürich-

Tttttrnsstioitile Uereinlgung für gesmildett
Urteilen«»!!«,

5ltn 23. Big 25. September 1925 wirb bie gn»
ternationale Bereinigung für gefe|ltchen Arbeiterfdjuh
m Bern ihre XIII. ®elegiertenoerfammlung
«halten unb in Berbinbung bamit ihr 25*jät)rigeg Be*
liehen feiern. Tiefe Bereinigung ift am 27. unb 28.
September 1901 in Bafel gegrünbet worben. Sie Ejat

priöaten ©h<**ükter, wirb aber bon berfdjiebenen Staaten
fubbentioniert. gn ben einzelnen Sänbern beftehen
Sanbeifeltionen, bie mit einer gewiffen SetbftänbigEeit
auf ihren ©ebieten bie Bereinggmecïe gu förbern fuctjen.
ißräfibent ber internationalen Bereinigung für ge=

fepthen Arbeiterfchuh ift Bationalrat Slbrien Sache'
nal in ©enf, ©eneralfefretär Btof. ®r. Stephen
Bauer in Bafel. 8« SRttgliebern gätjlt bie Ber=
einigung öffentliche Korporationen unb pribate Ber*
bänbe, fowie prominente Bertreter bon ißolitif, SBiffen*
fchaft unb SBirtfchaft.

®ie internationale Bereinigung für gefepudjen Sir*
beiterfchuh hotte inSbefonbere bor bem Kriege eine gro^e
Bebeutung al§ Schrittmacherin ber internationalen S o»

gialgefehgebung. ihrer Stnregung unb görberung
ift ber Slbfd|luh wichtiger Konbentionen ju öerbanten
(BhoSphotberbot, Berbot ber Badjtarbeit bon iugenb*
liehen unb grauen). Slber auch nach ©rcichtung beë

internationalen Slrbeitêamteg in ©enf behält biefe
unabhängige pribate inftitution für eine erfpriefjliche
£ätigleit Spielraum.

8u ber biegjährigen ®elegiertenberfammlung werben
girfa 100 Teilnehmer aug ben europäifchen unb ber*
fchiebenen übetfeeifchen Staaten erwartet.' ®ie Ber*
fammlung wirb bier Kommiffionen ernennen,
bon benen bie erfte bie internen Slngelegenheiten unb
aufjerbem ben Stanb ber Batifiperungen ber inter*
nationalen SlrBeiterfchu|berträge bon SBafhtngton be*

Banteln wirb, bie gweite ben Bericht über <ben Sdhuh
ber Slngeftellten, bie britte bie StuffieEung eineg
gragebogeng über bie Begelung ber Buhepaufen unb
ber Strbeiterurlaube in ber Sirbeiterfchuhgefepgebung,
bie bierte enblid) bie Sluffteüung eineg gragebogeng
über bie SBinbeftlßhne in unterentlöhnten unb unju»
länglich organifierten Snbufirien.

Seit einiger 8®Ü wirb eine Berfchmeljung ber
Snternationalen Bereinigung für gefepchen Slrbeiter*
fchuh mit ber gnternationalen Bereinigung gur Bé*
färapfung ber Slrbeitglofigïeit geplant, bie ähnliche
8iele berfolgt. ®er ßufowmenfchluh würbe boEjogen
burdh bie Schaffung einer internationalen
Bereinigung für fogtalen gortfehritt. Tiefe
grage wirb an ber Telegiertenberfammlung ber in*
ternationalen Bereinigung für gefepchett Slrbeiterfchuh
gur Behanblung Eommen unb eg ift gum Sdjluffe
ebentuell eine gemeinfame Tagung mit ber inter*
nationalen Bereinigung gur BeEämpfung ber Slrbeitg*
lojtgleit in' Slugfpt genommen, bie ungefähr gu
gleicher 8ett in Bern ihre Berfammlung abhält. Ter
neuen Bereinigung würbe ftch auch bie internationale
Bereinigung für Sogialberficherung anfchliefjen.

Ucr$cbicdeac$.

f Banmeifter g. Buöolf StS§i»SlebIi in ©laruê
ftarb am 25. Sluguft im Sllter oon 68 iapren. Ter
Berftorbene war eine lanbauf, lanbab wohlbefannte, hoch'
geachtete 5ßerfönli^leit, ein fehr tüchtiger SReij'ter fetne§
gach§, ein um bag SBopl feiner Arbeiter oäterlich be-

forgter Arbeitgeber unb ein guter, fürforglicher gamilien*
oater. ®a§ in jungen iahren erft mit einem Bruber,
bann aEein oon feinem oerftorbenen Bater übernommene
Baugefdjäft brachte er mit raftlofem gleifj unb banf
heroorragenber Tüchtigkeit go S^o^er Augbepnung unb
hoher Blüte; in unb auf;er bem Kanton führte er gap
lofe Heinere unb größere Bauten au§ unb rechtfertigte
öa§ tn ihn gefegte Bertrauen ooEauf. Befonberg in ber

Blarch unb im ©after, fowie im SBäggital hotte ber
Barne be§ Berftorbenen einen guten Klang, fperr Stü^i

M. 23 ZMstr« schtveiz. Haudw .-Zeitung („Meisterblatt") 2S3

3. Reduzierventil für Wasserstoff.
4. Reduzierventil für Flaschen-Azetylen (Dissous), mit

schwedischem Anschluß.
5. Reduzierventil für Dissous mit Bügel-Anschluß.
6. Ersatzteile.

oertetzttvttt».
Schweizerisch-deutsche Einfuhrbeschränkungen. Nach

dem schweizerisch-deutschen Protokoll über die Einfuhrbe-
schränkungen vom November 1924 ist jedes der beiden
Länder verpflichtet, spätestens vom 30. September 1925
ab, dem andern Lande gegenüber auf die einstweilen
noch aufrecht erhaltenen Einfuhrbeschränkungen zu ver-
zichten und die Einfuhr aus dem andern Lande von
jedem Bewilligungsverfahren grundsätzlich freizustellen.
Die Vereinbarung kann aber auch vom 31. Juli an
jederzeit mit Frist von zwei Monaten gekündigt werden
und die Kündigung ist ferner vorgesehen, wenn über
Zollerhöhungen des einen Teils, die geeignet sind dem
andern Teil gegenüber einfuhrhindernd zu wirken und
die zum Gegenstand von Besprechungen zu machen sind,
eine Einigung nicht erfolgen kann. Wie nun verlautet,
hat die deutsche Regierung den formellen Wunsch ge-
äußert, einzelne Einfuhrbeschränkungen über
das Datum des 30. September hinaus noch
weiterhin aufrecht zu erhalten, und auch sei-
tens der Schweiz ist der gleiche Wunsch zum Aus-
druck gebracht worden. Es ist demnach damit zu rech-
nen, daß neue Besprechungen stattfinden werden. Eine
Kündigung des Abkommens ist von keiner Seite erfolgt.

Mitteleuropäische WirtschaftStagung. Zur Zeit der
Wiener Herbstmesse findet in Wien am 8. und
9.September eine mitteleuropäische Wirtschaftstagung
statt. Der Zweck der Versammlung ist, gegen die Herr-
Wende europäische Handels- und Wirtschaftspolitik, die
durch Festsetzung hoher Schutzzölle zu einer künstlichen
Unterbindung natürlicher Handelsbeziehungen führt, Stel-
lung zu nehmen. Die Schäden dieser Wirtschaftspolitik,
die Teuerung, verschlechterte Lebenshaltung, Arbeitslosig-
keit, Uebersteuerung zur Folge hat, sollen in aller Oeffent-
Weit zur Sprache kommen. Die Tagung wird sich im
einzelnen beschäftigen mit der Wirkung des Wirtschafts-
krieges (Schutzzölle) auf die Erzeugungskosten, auf Lebens-
nnttelpreise, Löhne und Gehälter, Arbeitsmarkt, Kapitals-
bildung, auf die Konkurrenzverhältnisse usw. Ausge-
schloffen von der Tagung ist jede Art politischer Kund-
gebung; ebensowenig soll wirtschaftlicher Radikalismus
zum Ausdruck kommen; die möglichste Schonung beste-
header Interessen ist Grundsatz der Tagung. Als Ver-
treter der Tagung in der Schweiz amtet der geschäfts-
führende Sekretär der österreichischen Handelskammer in
der Schweiz, Dr. Max Smolenski, Zürich. Der
Aufruf des vorbereitenden Komitees ist von deutschen,
österreichischen, englischen, holländischen, tschechischen, ita-
«enischen Vertretern von Industrie und Handel und der
Wissenschaft unterzeichnet. Aus der Schweiz zeichnet
Herr Dr. Curti, Zürich.

WtîMttMâ MêWgung fur gemZM«
MbMêwO««»

Am 23. bis 25. September 1925 wird die In-
'«nationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz
m Bern ihre XIII. Delegiertenversammlung
Malten und in Verbindung damit ihr 25-jähriges Be-
stehen feiern. Diese Vereinigung ist am 27. und 28.
September 1901 in Basel gegründet worden. Sie hat

privaten Charakter, wird aber von verschiedenen Staaten
subventioniert. In den einzelnen Ländern bestehen
Landessektionen, die mit einer gewissen Selbständigkeit
auf ihren Gebieten die Vereinszwecke zu fördern suchen.
Präsident der Internationalen Vereinigung für ge-
schlichen Arbeiterschutz ist Nationalrat Adrien Lache-
nal in Genf, Generalsekretär Prof. Dr. Stephan
Bauer in Basel. Zu Mitgliedern zählt die Ver-
einigung öffentliche Korporationen und private Ver-
bände, sowie prominente Vertreter von Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft.

Die Internationale Vereinigung für geschlichen Ar-
beiterschutz hatte insbesondere vor dem Kriege eine große
Bedeutung als Schrittmacherin der internationalen S o-
zialgesetzgebung. Ihrer Anregung und Förderung
ist der Abschluß wichtiger Konventionen zu verdanken
(Phosphorverbot, Verbot der Nachtarbeit von Jugend-
lichen und Frauen). Aber auch nach Errichtung des

Internationalen Arbeitsamtes in Genf behält diese

unabhängige private Institution für eine ersprießliche
Tätigkeit Spielraum.

Zu der diesjährigen Delegiertenversammlung werden
zirka 100 Teilnehmer aus den europäischen und ver-
schiedenen überseeischen Staaten erwartet. Die Ver-
sammlung wird vier Kommissionen ernennen,
von denen die erste die internen Angelegenheiten und
außerdem den Stand der Ratifizierungen der inter-
nationalen Arbeiterschutzverträge von Washington be-

handeln wird, die zweite den Bericht über -den Schutz
der Angestellten, die dritte die Aufstellung eines
Fragebogens über die Regelung der Ruhepausen und
der Arbeiterurlaube in der Ärbeiterschutzgesetzgebung,
die vierte endlich die Aufstellung eines Fragebogens
über die Mindestlöhne in unterentlöhnten und unzu-
länglich organisierten Industrien.

Seit einiger Zeit wird eine Verschmelzung der
Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter-
schütz mit der Internationalen Vereinigung zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit geplant, die ähnliche
Ziele verfolgt. Der Zusammenschluß würde vollzogen
durch die Schaffung einer Internationalen
Vereinigung für sozialen Fortschritt. Diese
Frage wird an der Delegiertenversammlung der In-
ternationalen Bereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz

zur Behandlung kommen und es ist zum Schlüsse
eventuell eine gemeinsame Tagung mit der Inter-
nationalen Vereinigung zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit in Aussicht genommen, die ungefähr zu
gleicher Zeit in Bern ihre Versammlung abhält. Der
neuen Vereinigung würde sich auch die Internationale
Vereinigung für Sozialversicherung anschließen.

vencdieàt.
-Z- Baumeister I. Rudolf StAßi-AMi in Glarus

starb am 25. August im Alter von 68 Jahren. Der
Verstorbene war eine landauf, landab wohlbekannte, hoch-
geachtete Persönlichkeit, ein sehr tüchtiger Meister seines
Fachs, ein um das Wohl seiner Arbeiter väterlich be-

sorgter Arbeitgeber und ein guter, fürsorglicher Familien-
vater. Das in jungen Jahren erst mit einem Bruder,
dann allein von seinem verstorbenen Vater übernommene
Baugeschäft brachte er mit rastlosem Fleiß und dank

hervorragender Tüchtigkeit zu großer Ausdehnung und
hoher Blüte; in und außer dem Kanton führte er zahl-
lose kleinere und größere Bauten aus und rechtfertigte
das in ihn gesetzte Vertrauen vollauf. Besonders in der

March und im Gaster, sowie im Wäggital hatte der
Name des Verstorbenen einen guten Klang. Herr Stüßi
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